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Allgemeine Lieferbedingungen 

der ANNAX GmbH 

 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen („ALB“) 
gelten im Geschäftsverkehr zwischen ANNAX 

GmbH („Auftragnehmer“) und Unternehmen, ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts und 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (gemein-

sam „Auftraggeber“) als jeweiliger Bestel-
ler/Kunde. 

1.2 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen sind Be-

standteil des Vertrages zwischen Auftragnehmer 

und Auftraggeber, soweit keine abweichenden In-

dividualvereinbarungen getroffen wurden. Sie er-

setzen alle vorherigen schriftlichen oder mündli-

chen Nebenabreden. Sie gelten zudem für alle 

Angebote, Lieferungen und Leistungen (nachste-

hend „Leistungen“) und für alle künftigen Ge-

schäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch-

mals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens 

mit der Entgegennahme der Leistungen gelten 

diese Lieferbedingungen als vom Auftraggeber 

angenommen. 

1.3 Entgegenstehende allgemeine Geschäfts- oder 

Einkaufsbedingungen des Auftraggebers finden 

keine Anwendung, auch wenn ihnen nicht aus-

drücklich vom Auftragnehmer widersprochen 

wurde. 

1.4 Alle rechtsgeschäftlichen oder sonst rechtlich er-

heblichen Erklärungen einschließlich Vertrags-

kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit und 

Verbindlichkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 

Änderungen und Ergänzungen von Verträgen o-

der Vereinbarungen. 

2. Angebot/Bestellung/Auftragsbestätigung 

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind, soweit nicht 

dort anders bestimmt, unverbindlich. Unabhängig 

davon, ob der Auftragnehmer ein Angebot gelegt 

hat, kommt der Vertrag zwischen Auftragnehmer 

und Auftraggeber erst mit der Auftragsbestäti-

gung des Auftragnehmers auf die Bestellung des 

Auftraggebers zustande. Eine Eingangsbestäti-

gung der Bestellung des Auftraggebers durch 

den Auftragnehmer stellt keine Auftragsbestäti-

gung dar. 

2.2 Abweichungen, die der Auftraggeber gegenüber 

dem Angebot des Auftragnehmers vornimmt, 

sind in der Bestellung deutlich zu kennzeichnen. 

Abweichungen von der Bestellung des Auftragge-

bers in der Auftragsbestätigung des Auftragneh-

mers sind ebenfalls deutlich zu kennzeichnen. 

Über Abweichungen haben sich Auftragnehmer 

und Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu eini-

gen. Im Streitfall ist die Auftragsbestätigung des 

Auftragnehmers maßgeblich. 

3. Zeichnungen, technische Unterlagen, Garan-

tien 

3.1 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte 

oder sonstige Leistungsdaten sind verbindlich, 

soweit sie in der Auftragsbestätigung genannt 

bzw. gesondert vereinbart sind. Technische oder 

technisch bedingte Änderungen behält sich der 

Auftragnehmer vor, soweit diese erforderlich und 

dem Auftraggeber zumutbar sind. 

3.2 Das geistige Eigentum bzw. bestehende Schutz-

rechte an überlassenen Berechnungen, Kosten-

voranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und an-

deren technischen Unterlagen verbleiben beim 

Auftragnehmer. Im Übrigen gelten die Regelun-

gen und Beschränkungen gemäß Ziffer 11. 
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3.3 Hat der Auftragnehmer genau nach Zeichnun-

gen, Angaben oder Vorgaben des Auftraggebers 

zu liefern, erfolgt dies ausschließlich auf Verant-

wortung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer 

hat nicht die Pflicht, Zeichnungen, Angaben oder 

Vorgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit bzw. 

entgegenstehende Schutzrechte Dritter zu über-

prüfen. 

3.4 Eine Garantie oder die Übernahme eines Be-

schaffungsrisikos liegt bei einer Beschaffenheits- 

oder sonstigen Angaben nur vor, wenn sie als 

solche ausdrücklich schriftlich vereinbart und be-

zeichnet wird. 

3.5 Der Auftraggeber ist, soweit keine anderweitige 

Vereinbarung ausdrücklich schriftlich getroffen 

wurde, für die Einhaltung von sämtlichen Bestim-

mungen und Standards, die mit dem Einbau oder 

Weiterverkauf der Leistungen im Zusammen-

hang stehen, selbst verantwortlich. Dies gilt für 

die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vor-

schriften sowie insbesondere auch Exportbestim-

mungen jeglicher Art. 

4. Preise und Zahlungen 

4.1 Die Preise des Auftragnehmers gelten, soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 

FCA Incoterms 2020 inklusive Verpackung zu-

züglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 

4.2 Sollen auf Wunsch des Auftraggebers die Leis-

tungen durch den Auftragnehmer später als ver-

einbart erbracht werden, kann dies nur gegen Er-

stattung der Kosten eventueller Zwischenlage-

rung erfolgen, wobei die Zahlungen für die Leis-

tungen zu den ursprünglich vereinbarten Zeit-

punkten zu erfolgen haben. 

4.3 Rechnungen des Auftragnehmers für Leistungen 

sind rein netto Kasse innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum zahlbar. 

4.4 Die Zahlung durch Wechsel oder Schecks bedarf 

der vorherigen Vereinbarung. Wechsel- und Dis-

kontspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist ist der Auf-

tragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 

von 9 % über dem Basiszinssatz der Deutschen 

Bundesbank (§ 288 BGB) zu berechnen. Zudem 

ist der Auftragnehmer bei Verzug des Auftragge-

bers berechtigt, Lieferungen/Leistungen zurück-

zuhalten. 

4.5 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbe-

haltung oder Minderung – ausgenommen sind 

Mängelrügen und daraus folgende Ansprüche – 

nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechts-

kräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 

Zur Zurückbehaltung ist der Auftraggeber jedoch 

nur wegen Gegenansprüchen aus demselben 

Vertragsverhältnis berechtigt. 

5. Verpackung; Gefahrübergang 

5.1 Der Auftragnehmer hat für eine ordnungsgemäße 

Verpackung der Leistungen zu sorgen.  

5.2 Die Gefahr geht mit Lieferung über. Soll die Lie-

ferung auf Wunsch des Auftraggebers später er-

folgen, geht die Gefahr zum ursprünglich verein-

barten Liefertermin über. 

6. Lieferzeit und Verzugsentschädigung 

6.1 Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie aus-

drücklich schriftlich in der Auftragsbestätigung als 

verbindlich gekennzeichnet sind. Nicht als ver-

bindlich gekennzeichnete Liefertermine bzw. 

Zieltermine kann der Auftragnehmer um bis zu 

drei Wochen überschreiten. Ein Verzug des Auf-

tragnehmers bedarf zusätzlich einer schriftlichen 

Mahnung durch den Auftraggeber. 
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6.2 Die Einhaltung der Liefertermine erfolgt vorbe-

haltlich der Klärung aller kommerziellen und tech-

nischen Fragen zwischen Auftraggeber und Auf-

tragnehmer und des Umstands, dass der Auftrag-

geber alle seine Verpflichtungen aus dem Vertrag 

erfüllt hat. Der Auftragnehmer kann eine Verlän-

gerung der Lieferfrist um den Zeitraum verlangen, 

in dem der Auftraggeber gegebenenfalls seinen 

Vertragspflichten nicht nachkommt; die Rechte 

des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber we-

gen Verzugs bleiben dadurch unberührt. 

6.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund 

höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, 

die dem Auftragnehmer die Lieferung nicht nur 

vorübergehend wesentlich erschweren oder un-

möglich machen, hat der Auftragnehmer nicht zu 

vertreten. Sie berechtigen den Auftragnehmer, 

die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Be-

hinderung zuzüglich einer angemessenen An-

laufzeit hinauszuschieben. Des Weiteren können 

sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftrag-

geber, sofern der Hinderungsgrund eine Dauer 

von drei Monaten überschreitet, nach einer ange-

messenen Fristsetzung wegen des noch nicht er-

füllten Teils ganz oder teilweise den Vertrag kün-

digen. 

Sonstige leistungsverzögernde Ereignisse wie 

z.B. Streik, Aussperrung sowie behördliche An-

ordnungen, auch wenn sie bei Lieferanten des 

Auftragnehmers oder deren Unterlieferanten ein-

treten und eine Dauer von drei Monaten über-

schreiten, berechtigen sowohl Auftragnehmer als 

auch Auftraggeber nur nach erfolglosem Ablauf 

einer angemessenen Nachfrist zur Kündigung. 

Verlängert sich aus vorgenannten Gründen die 

Lieferzeit oder wird der Auftragnehmer von seiner 

Verpflichtung frei, so kann der Auftraggeber hie-

raus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 

Auf die genannten Umstände kann sich der Auf-

tragnehmer nur berufen, wenn er den Auftragge-

ber unverzüglich benachrichtigt und diesem ge-

genüber die Umstände innerhalb einer angemes-

senen Frist nachweist. 

6.4 Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen und 

Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern diese 

für den Auftraggeber zumutbar sind. 

6.5 Sofern der Auftragnehmer sich in Verzug befin-

det, hat der Auftraggeber Anspruch auf eine pau-

schale Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% 

für jede vollendete Woche des Verzuges, insge-

samt jedoch höchstens bis zu 5% des Rech-

nungswertes der vom Verzug betroffenen Leis-

tungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht 

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Auf-

tragnehmers. 

6.6 Im Falle des Verzuges ist der Auftraggeber zur 

Kündigung des Vertrags berechtigt, nachdem er 

dem Auftragnehmer zweimal eine angemessene 

Nachfrist gesetzt hat und diese vom Auftragneh-

mer nicht eingehalten worden ist. 

6.7 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug bzw. 

nimmt die Leistung nicht zum vereinbarten Ter-

min ab, aus welchen Gründen auch immer, so ist 

der Auftragnehmer berechtigt, den insoweit ent-

stehenden Schaden sowie etwaige Mehraufwen-

dungen vom Auftraggeber ersetzt zu verlangen. 

Insbesondere kann der Auftragnehmer die Kos-

ten für die Lagerung der nicht abgenommenen 

Leistungen in Höhe von 0,5 % des vereinbarten 

Preises pro Monat abrechnen. 

7. Eigentumsvorbehalt 

7.1 Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an 

allen Lieferungen („Eigentumsvorbehaltsware“) 
in jedem Fall bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises vor. Die Eigentumsvorbehaltsware 

wird für den Auftragnehmer unentgeltlich ver-

wahrt. Der Auftraggeber hat diese auf eigene 

Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädi-

gung zu versichern. Der Auftragnehmer ist auch 

dann berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsware 

herauszuverlangen, wenn er noch nicht von dem 

Vertrag zurückgetreten ist. 
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7.2 Sind weitere auch künftige Verbindlichkeiten aus 

der laufenden Geschäftsbeziehung zwischen 

Auftragnehmer und Auftraggeber noch offen, 

bleibt die Eigentumsvorbehaltsware außerdem 

bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher sol-

cher Verbindlichkeiten im Eigentum des Auftrag-

nehmers. 

7.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Eigentums-

vorbehaltsware im Rahmen eines ordentlichen 

Geschäftsbetriebs zu veräußern. Der Auftragge-

ber tritt für diesen Fall bereits jetzt alle Forderun-

gen mit sämtlichen Nebenrechten an den Auf-

tragnehmer ab, die ihm aus der Weiterveräuße-

rung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwach-

sen. Der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung 

an. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die For-

derungen so lange nicht einzuziehen, wie der 

Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 

ordnungsgemäß nachkommt. Der Auftragnehmer 

kann im Fall des Zahlungsverzugs verlangen, 

dass ihm der Auftraggeber die abgetretenen For-

derungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 

zum Einzug erforderlichen Angaben macht sowie 

die dazugehörigen Unterlagen aushändigt. In die-

sem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, den 

Schuldner von der Abtretung zu informieren. 

7.4 Bei Verletzung wichtiger Vertragspflichten, insbe-

sondere bei Zahlungsverzug, ist der Auftragneh-

mer zur Rücknahme der Eigentumsvorbehalts-

ware berechtigt. In der Zurücknahme sowie in der 

Pfändung der Eigentumsvorbehaltsware durch 

den Auftragnehmer liegt ein Rücktritt nur dann 

vor, wenn der Auftragnehmer dies ausdrücklich 

schriftlich erklärt. Erfolgt die Rücknahme der Ei-

gentumsvorbehaltsware ohne Kündigungserklä-

rung, gestattet der Auftraggeber dem Auftragneh-

mer bereits jetzt, seine Geschäftsräume während 

der üblichen Geschäftszeiten zu betreten und die 

Eigentumsvorbehaltsware wieder in Besitz zu 

nehmen. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingrif-

fen Dritter hat der Auftraggeber den Auftragneh-

mer unter Übersendung eines Pfändungsproto-

kolls sowie einer eidesstattlichen Versicherung 

über die Identität des gepfändeten Gegenstandes 

umgehend schriftlich zu benachrichtigen. 

7.5 Erlischt der Eigentumsvorbehalt durch Verbin-

dung oder Verarbeitung, so erwirbt der Auftrag-

nehmer Miteigentum nach den Verhältnissen des 

Rechnungswertes des Geschäftes zwischen dem 

Auftragnehmer und dem Auftraggeber zum Wert 

des Fertigfabrikates. Sollte die neu entstandene 

Sache weiterveräußert werden, tritt der Auftrag-

geber bis zur Höhe des Wertes der Leistungen 

alle Forderungen an den Auftragnehmer ab, die 

ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Ab-

nehmer oder gegen Dritte erwachsen. Der Auf-

tragnehmer nimmt diese Abtretung an. 

7.6 Bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich 

sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, 

die dem Auftragnehmer aus jedem Rechtsgrund 

gegen den Auftraggeber gegenwärtig zustehen 

oder künftig zustehen werden, werden dem Auf-

tragnehmer zu vereinbarende Sicherheiten ge-

währt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl frei-

geben wird, soweit ihr Wert die Forderungen 

nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 

7.7 Weitergehende Ansprüche, insbesondere wegen 

Zahlungsverzuges, behält sich der Auftragneh-

mer ausdrücklich vor. 



ANNAX – Allgemeine Lieferbedingungen, Stand 2020 5 
 

7.8 Wird im Zusammenhang mit der Zahlung des 

Kaufpreises durch den Auftraggeber eine wech-

selmäßige Haftung des Auftragnehmers begrün-

det, so erlöschen der Eigentumsvorbehalt sowie 

die diesem zugrunde liegende Forderung aus 

Leistungen nicht vor Einlösung des Wechsels 

durch den Auftraggeber als Bezogenem. 

7.9 Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht 

des Landes, in dem sich die Lieferungen befin-

den, nicht wirksam ist, hat der Auftraggeber auf 

Verlangen des Auftragnehmers eine gleichwer-

tige anderweitige Sicherheit zu bestellen. Die 

Nichterfüllung dieser Pflicht stellt eine wesentli-

che Vertragsverletzung dar. 

8. Gewährleistung 

8.1 Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand 

der Leistungen ist der Zeitpunkt der Lieferung. 

Die gelieferten Leistungen sind sofort nach Emp-

fang zu untersuchen. Mängelrügen sind unver-

züglich zu erheben und müssen spätestens bin-

nen zwei Wochen nach Lieferung schriftlich dem 

Auftragnehmer zugegangen sein. Dies gilt insbe-

sondere für erkennbare Mängel in Bezug auf Voll-

ständigkeit der Lieferung. Transportschäden hat 

der Auftraggeber sofort nach Erhalt der Lieferung 

dem Frachtführer gegenüber zu beanstanden 

und sich unter gleichzeitiger Anmeldung von 

Schadensersatzansprüchen auf dem Frachtbrief 

bescheinigen zu lassen. 

8.2 Sonstige Mängel, die auch bei sorgfältiger Prü-

fung nicht sogleich festgestellt werden, sind un-

verzüglich nach Entdeckung des Fehlers sofort 

schriftlich zu rügen. 

8.3 Das Recht des Auftraggebers, Ansprüche aus 

Mängeln geltend zu machen, stehen nur dem 

Auftraggeber zu und sind nicht abtretbar. 

8.4 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Liefe-

rung. Durch Nachbesserung und Ersatzlieferung 

wird der Ablauf der Gewährleistungsfrist nicht ge-

hemmt. 

8.5 Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 (zwei) Jahre 

ab Lieferung. 

8.6 Ist der Liefergegenstand mangelhaft, ist der Auf-

tragnehmer zur Nacherfüllung verpflichtet, jedoch 

kann er nach eigener Wahl entweder den man-

gelhaften Liefergegenstand nachbessern oder 

durch eine mangelfreie Neulieferung ersetzen. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftrag-

nehmer den mangelhaften Liefergegenstand zur 

Prüfung und zur Nacherfüllung des Auftragneh-

mers zur Verfügung zu stellen. Der Auftragneh-

mer wird innerhalb angemessener Frist die Nach-

erfüllung vornehmen. Der Auftragnehmer wird 

den Auftraggeber auch über das Ergebnis der 

durchgeführten Prüfung des mangelhaften Ge-

genstandes in Kenntnis setzen. Kommt der Auf-

tragnehmer zum Ergebnis, dass der angezeigte 

Mangel nicht von der Gewährleistung erfasst ist, 

sind vom Auftraggeber dem Auftragnehmer die 

Kosten für die Nachbesserung bzw. Nachliefe-

rung zu erstatten. 

8.7 Die Gewährleistungsverpflichtung des Auftrag-

nehmers setzt voraus, dass die gelieferten Leis-

tungen unter genauer Beachtung der Vorga-

ben/Anweisungen des Auftragnehmers (techni-

sche Dokumentationen etc.) verwendet werden. 

Die Gewährleistungsfrist erlischt, wenn der auf-

getretene Mangel in ursächlichen Zusammen-

hang mit der unsachgemäßen Veränderung, Ver-

arbeitung oder sonstigen Behandlung steht. Für 

Schäden in Folge gebrauchsbedingter Abnut-

zung, natürlichem Verschleiß unterliegender 

Teile, übermäßiger Beanspruchung, mangelhaf-

ter Wartung, gewaltsamer Beschädigung, Nicht-

beachtung der technischen Dokumentation des 

Auftragnehmers, unrichtiger Benutzung bzw. fal-

scher Bedienung und/oder ungeeigneter Be-

triebsmittel ist die Haftung des Auftragnehmers 

ausgeschlossen. 
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8.8 Ist der Auftragnehmer mit der Beseitigung eines 

angezeigten Mangels in Verzug, hat der Auftrag-

geber nach schriftlicher Anzeige gegenüber dem 

Auftragnehmer das Recht, den Mangel selbst zu 

Selbstkosten oder durch Dritte beseitigen zu las-

sen, wobei vom Auftragnehmer die notwendigen 

Kosten zu erstatten sind. 

8.9 Ist der Mangel nach zweimaligem Nachbesse-

rungsversuch oder nach zweimaliger Ersatzliefe-

rung und nach dem Ablauf der vom Auftraggeber 

gesetzten angemessenen Nachfrist nicht beho-

ben, so kann der Auftraggeber Minderung gel-

tend machen oder den Rücktritt erklären. 

8.10 Der Auftragnehmer haftet nicht für Mangelfolge-

schäden, sofern bei dem Auftragnehmer kein 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist 

und sofern keine Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit eingetreten ist. Die 

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 

hiervon unberührt. 

9. Sonstige Schadensersatzansprüche 

9.1 Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, 

gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen Verletzung der Pflichten aus dem Vertrag 

und aus unerlaubter Handlung, sind in nachge-

nannten Grenzen ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 

soweit z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz 

oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrläs-

sigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet 

wird. Der Schadensersatz für die Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden be-

grenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrläs-

sigkeit vorliegt, oder wegen der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaf-

tet wird.  

9.2 Soweit die Haftung des Auftragnehmers gemäß 

Ziffer 9 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die persönliche Haftung seiner An-

gestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter und sonsti-

gen Erfüllungsgehilfen.  

9.3 Soweit dem Auftraggeber gemäß Ziffer 9 Scha-

densersatzansprüche zustehen, verjähren diese 

nach 12 Monaten. Bei Vorsatz und bei Schadens-

ersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsge-

setz gelten die gesetzlichen Verjährungsvor-

schriften.  

10. Vertraulichkeit 

Alle vom Auftragnehmer stammenden geschäftli-

chen Informationen zu Kunden, Preisen, Kalkula-

tionen, Geschäftstätigkeiten, etc., oder techni-

schen Informationen, wie beispielsweise Spezifi-

kationen, Designs, Pläne, Zeichnungen, Muster, 

etc., sind, soweit sie nicht nachweislich öffentlich 

bekannt sind oder vom Auftragnehmer zur Wei-

terveräußerung durch den Auftraggeber be-

stimmt wurden, Dritten gegenüber geheim zu hal-

ten und dürfen im eigenen Unternehmen des Auf-

traggebers nur solchen Personen zur Verfügung 

gestellt werden, die für deren Verwendung not-

wendigerweise herangezogen werden müssen 

und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 

sind; sie bleiben ausschließlich Eigentum des 

Auftragnehmers. Ohne vorheriges schriftliches 

Einverständnis des Auftragnehmers dürfen sol-

che Informationen nicht vervielfältigt oder ge-

werbsmäßig verwendet werden. Auf Anforderung 

des Auftragnehmers sind alle vom Auftragneh-

mer stammenden Informationen (gegebenenfalls 

einschließlich angefertigter Kopien oder Auf-

zeichnungen) und leihweise überlassenen Ge-

genstände unverzüglich und vollständig an den 

Auftragnehmer zurückzugeben oder zu vernich-

ten.  
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11. Schutz- und Urheberrechte 

11.1 Der Auftraggeber erwirbt keinen Anspruch auf 

Nutzung der gewerblichen Schutzrechte des Auf-

tragnehmers, die über die zur bestimmungs- und 

vertragsgemäßen Nutzung der Leistungen erfor-

derlichen Rechte hinausgehen. Soweit die Leis-

tung in der Erbringung von Ingenieurs- oder an-

deren geistigen Leistungen besteht, stehen die 

sich aus dieser Tätigkeit ergebenden Schutz-

rechte an Arbeitsergebnissen (insbesondere Pa-

tente, Gebrauchsmuster, Urheberrechte, Ge-

schäftsgeheimnisse, etc.) ausschließlich dem 

Auftragnehmer zu. Eine Übertragung oder Unter-

lizensierung der Schutzrechte ist nur durch aus-

drückliche schriftliche Vereinbarung zulässig. Der 

Auftraggeber hat die Entstehung möglicher ge-

werblicher Schutzrechte unverzüglich dem Auf-

tragnehmer anzuzeigen. Sofern ein gewerbliches 

Schutzrecht einer Anmeldung bedarf, steht die 

Entscheidung hierüber dem Auftragnehmer zu.  

11.2 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer unver-

züglich informieren, wenn ihm gegenüber im Zu-

sammenhang mit dem zwischen ihm und dem 

Auftragnehmer bestehenden Vertrag und der 

diesbezüglichen Leistung Ansprüche wegen der 

Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht 

werden. Auf Verlangen des Auftragnehmers – so-

weit möglich – hat der Auftraggeber dem Auftrag-

nehmer die Führung von Rechtsstreitigkeiten 

(auch außergerichtlich) zu überlassen.  

11.3 Der Auftragnehmer ist nach eigener Wahl be-

rechtigt, für den ein Schutzrecht verletzenden 

Liefergegenstand ein Nutzungsrecht zu erwerben 

oder ihn so zu modifizieren, dass er das Schutz-

recht nicht verletzt oder durch einen das Schutz-

recht nicht mehr verletzenden gleichartigen Lie-

fergegenstand zu ersetzen. Ist dem Auftragneh-

mer dies nicht zu angemessenen Bedingungen 

oder in angemessener Frist möglich, stehen dem 

Auftraggeber – sofern er dem Auftragnehmer die 

Durchführung einer Modifizierung ermöglicht hat 

– die gesetzlichen Rücktrittsrechte zu. Die Rück-

trittsansprüche des Auftraggebers gegenüber 

dem Auftragnehmer bestehen nur insoweit, als 

der Auftraggeber mit seinem Kunden keine über 

die gesetzlichen Ansprüche hinausgehenden 

Vereinbarungen, z.B. Kulanzregelungen, getrof-

fen hat. 

11.4 Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlos-

sen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu ver-

treten hat oder er den Auftragnehmer nicht in an-

gemessenem Umfang bei der Abwehr von An-

sprüchen Dritter unterstützt. 

11.5 Ansprüche des Auftraggebers sind ferner ausge-

schlossen, wenn die Liefergegenstände gemäß 

der Spezifikation oder den Anweisungen des Auf-

traggebers gefertigt werden oder die (angebliche) 

Verletzung des Schutzrechts aus der Nutzung im 

Zusammenwirken mit einem anderen, nicht vom 

Auftragnehmer stammenden Gegenstand erfolgt 

oder der Liefergegenstand in einer Weise benutzt 

wird, die der Auftragnehmer nicht voraussehen 

konnte (siehe auch Ziffer 3.3).  

11.6 Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

12. Datenschutz 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die im Zusam-

menhang mit der Geschäftsbeziehung erhalte-

nen Daten über den Auftraggeber unter Beach-

tung der gesetzlichen Vorgaben zu verarbeiten 

oder zu speichern, soweit dies für den Vertrags-

zweck oder zur Wahrung der berechtigten 
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Interessen des Auftragnehmers erforderlich ist 

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 

ein überwiegendes, schutzwürdiges Interesse 

des Auftraggebers dieses verbietet. 

13. Compliance 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle geltenden 

Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen ein-

zuhalten. Er hat sicherzustellen, über die für die 

Vertragsausführung notwendigen gültigen Lizen-

zen, Genehmigungen, Zustimmungen und Zulas-

sungen zu verfügen.  

14. Abtretung 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, seine ver-

traglichen Rechte und Pflichten ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers an 

Dritte abzutreten. Der Auftraggeber wird durch 

eine Abtretung nicht von seinen vertraglichen 

Pflichten befreit. 

15. Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, Salva-

torische Klausel 

15.1 Für alle Streitigkeiten zwischen Auftragnehmer 

und Auftraggeber wird München als ausschließli-

cher Gerichtsstand vereinbart. 

Dies gilt auch dann, wenn der Auftraggeber kei-

nen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesre-

publik Deutschland hat. 

15.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Das Übereinkommen der Vereinten Natio-

nen vom 11.04.1980 über Verträge über den in-

ternationalen Kauf beweglicher Sachen findet 

keine Anwendung. 

15.3 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen un-

wirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-

rührt. Vielmehr werden Auftragnehmer und Auf-

traggeber stattdessen eine gesetzlich zulässige 

Regelung vereinbaren.  

15.4 Die Regelungen zu Gewährleistung (Ziff. 8), 

sonstigen Schadensersatzansprüchen (Ziff. 9), 

Vertraulichkeit (Ziff. 10), Schutz- und Urheber-

rechten (Ziff.11), Datenschutz (Ziff. 12), Gerichts-

stand (Ziff. 15.1) und anwendbarem Recht (Ziff. 

15.2) gelten auch nach Vertragsbeendigung und 

kommen zur Anwendung. 


